
(§ 77 des Entwurfs) kann das Gericht dem Verurteilten 
Weisungen erteilen, die seine gesamte Lebensführung 
während der Bewährungszeit reglementieren und ihn 
zu bedingungslosem Gehorsam zwingen sollen. Nach 
§ 78 des Entwurfs kann das Gericht dem Verurteilten 
z. B. Vorschriften machen über seinen Aufenthalt, seine 
Ausbildung, seine Arbeit oder Freizeit und die Ordnung 
seiner wirtschaftlichen Verhältnisse. Es kann ihn an
weisen, sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder 
einer anderen Stelle, z. B. der Polizei, zu melden, und 
es kann ihm schließlich den persönlichen und gesell
schaftlichen Umgang mit bestimmten Personen oder 
Personengruppen (!) sowie den Besitz bestimmter 
Gegenstände (z. B. auch fortschrittlicher Literatur) ver
bieten und anderes mehr. Diese Auflagen und Weisun
gen können vom Gericht auch noch nachträglich erteilt 
und beliebig abgeändert werden (§ 80 des Entwurfs). 
Schon in der bisherigen Praxis werden diese Bestim
mungen von der politischen Strafjustiz zur Unter
drückung von Gegnern des Adenauer-Regimes 
angewandt, indem z. B. Weisungen erteilt werden, die 
Betätigung in fortschrittlichen Organisationen aufzu
geben, nicht in die Deutsche Demokratische Republik zu 
reisen u. ä. Hält das Gericht diese Weisungen noch 
nicht für ausreichend, um den Verurteilten zu einem 
„gesetzmäßigen Leben anzuhalten“, kann es ihn außer
dem der Aufsicht eines sog. Bewährungshelfers unter
stellen, der die Lebensführung des Verurteilten „über
wachen“ soll (§ 79 des Entwurfs). Das Gericht kann 
schließlich die Strafaussetzung willkürlich jederzeit 
widerrufen, da es hierbei an keine festen, eindeutig 
bestimmten Voraussetzungen gebunden ist (§ 81 des 
Entwürfe)23.

Auf diese Weise kann unter demagogischer Vorspiege
lung von Milde und Großzügigkeit eine auf nur wenige 
Monate bemessene Gefängnisstrafe in eine bis zu fünf 
Jahren währende Knebelung der persönlichen Freiheit, 
namentlich auch der verfassungsmäßig formell garan
tierten politischen Betätigungsfreiheit, verwandelt wer
den, die sich nur noch graduell von einer Gefängnis
strafe unterscheidet.

Das Bestreben des Entwurfs zur Verschärfung des 
strafrechtlichen Zwanges äußert sich schließlich sogar 
in der vorgesehenen Regelung der G e l d s t r a f e ,  mit 
der das im skandinavischen Strafrecht geltende „Tages- 
bußen-System“ übernommen wurde (§§ 56 ff. des Ent
wurfs). Hiernach soll die Geldstrafe künftig nach sog. 
Tagesbußen bemessen werden. Ihre Anzahl liegt 
zwischen 1 und 360 und ihr Betrag zwischen 3 und 
höchstens 300 DM, womit eine Heraufeetzung des 
Höchststrafrahmens von bisher 10 000 DM auf 
108 000 DM erfolgt. Außerdem soll im Vollstreckungs
recht die Aussetzung von Ersatzfreiheitsstrafen nach 
dem Muster der soeben charakterisierten Strafaus
setzung zur Bewährung als zusätzliche Schikane für 
wirtschaftlich Schwache vorgesehen werden24. Auf die 
Problematik und insbesondere die soziale Demagogie 
dieser Neuregelung der Geldstrafe kann im, Rahmen 
dieses Aufsatzes jedoch nicht näher eingegangen wer
den.

Die Maßregeln der Besserung und Sicherung

Die Ausweitung und Verschärfung des Strafensystems 
wird noch weit übertroffen durch das vom Entwurf in 
Aussicht gestellte System der „Maßregeln der Besserung 
und Sicherung“. Als solche Maßregeln sind vorgesehen:

d
1. Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt oder 

in einer Bewahrungsanstalt;
2. Unterbringung in einer Entziehungsanstalt;
3. Unterbringung in einem Arbeitshaus;
4. Sicherungsverwahrung;
5. vorbeugende Verwahrung;
6. Sicherungsaufsicht;
7. Entziehung der Fahrerlaubnis;
8. Berufsverbot;
9. Ausweisung.

23 i>er Katalog der in § 81 genannten Voraussetzungen für 
den Widerruf der Strafaussetzung schließt mit der General
klausel: „wenn sich auf andere Weise zeigt, daß das in ihn 
gesetzte Vertrauen nicht gerechtfertigt war.“

24 Begründung, a. a. O., S. 61.

Aus diesem System25 ragen einige Maßregeln hervor, 
die — trotz ihrer subtilen, komplizierten juristischen 
Ausgestaltung — die Abkehr des westdeutschen Straf
rechts von demokratischen und rechtsstaatlichen Grund
sätzen und seine Hinwendung zur polizeistaatlichen 
Willkür, Gesinnungsverfolgung und unbeschränkter 
Zwangsanwendung besonders deutlich erkennen lassen. 
Das betrifft namentlich die Sicherungsverwahrung, die 
vorbeugende Verwahrung, die Sicherungsaufsicht und 
die Unterbringung in einem Arbeitshaus.

Diese Maßregeln sind mit schwerwiegendsten staat
lichen Eingriffen in die Grundrechte und -freiheiten 
des Menschen, insbesondere in dessen persönliche 
Freiheit, verbunden, die in ihrem Ausmaß und ihrer 
Auswirkung auf den Betroffenen noch erheblich über 
die vom Entwurf vorgesehenen Strafen hinausgehen. 
Für sie sollen jedoch nicht einmal mehr die hohlen 
Scheingarantien des normativen Schuldprinzips gelten. 
Für ihre Aufnahme ins Gesetz und praktische Anwen
dung soll vielmehr erklärtermaßen die „Gefährlichkeit 
des Täters“, die von seiner Einstellung zur imperia
listischen Gesellschafts- und Rechtsordnung ausgehende 
potentielle Gefahr der entscheidende Grund und Maß
stab, die Straftat selbst aber nur noch der äußere 
formelle Anlaß sein. *Bei der Regelung dieser Maß
nahmen im Entwurf wurden, wie in seiner Begründung 
eingestanden wird, die Erfahrungen der Nazijustiz mit 
dem Gewohnheitsverbrechergesetz von 1933 wie offen
sichtlich auch die Erfahrungen des außergerichtlichen 
faschistischen Terrors in Gestalt der sog. Vorbeugungs
haft, Schutzhaft, Schutzaufsicht und anderen Repres
salien juristisch verallgemeinert und in eine „ver
feinerte“, pseudo-rechtsstaatliche Form gebracht.

Die maßloseste und brutalste Maßregel ist die aus 
dem faschistischen Strafrecht übernommene S i c h e 
r u n g s v e r w a h r u n g ,  die faktisch auf eine zusätz
liche Freiheitsstrafe von unbestimmter, u. U. lebens
langer Dauer hinausläuft. Die Einsperrung in Siche
rungsverwahrung dauert so lange, wie es ihr Zweck 
erfordert. Dabei ist die erstmalige Sicherungsverwah
rung formell auf zehn Jahre befristet; sie kann aber 
unter ebenso komplizierten wie unbestimmten Voraus
setzungen auch unbefristet angeordnet werden (§ 96 des 
Entwurfs).

Nach §§ 89 und 90 des Entwurfs wird Sicherungsver
wahrung angeordnet, wenn der Angeklagte als sog. 
Hangtäter verurteilt wird. Die Verurteilung als „Hang
täter“ erfolgt, wenn jemand durch mindestens drei 
vorsätzliche Taten — von denen eine nach Vollendung 
des 25. Lebensjahres begangen sein muß — Zuchthaus, 
Gefängnis von mindestens sechs Monaten oder Jugend
strafe verwirkt hat und das Gericht nach „Gesamt- 
Würdigung des Täters und seiner Taten“ der Auffassung 
ist, „daß er infolge eines Hanges zur Begehung erheb
licher Straftaten für die Allgemeinheit oder für einzelne 
andere gefährlich ist“. Diese äußerst dehnbaren, von 
§§ 20 a und 42 e StGB kaum unterschiedenen Voraus
setzungen legalisieren die Willkür. Nach ihnen kann 
z. B. schon derjenige in Sicherungsverwahrung ver
bracht werden, dem wegen Beleidigung des Bundes
kanzlers in drei Fällen von der Adenauer-Justiz jeweils 
eine Gefängnisstrafe von sechs Monaten zugemessen 
und vorgeworfen wird, er sei durch diese seine 
„Neigung“ für die Allgemeinheit oder das Ansehen des 
Bundeskanzlers gefährlich.

In der Begründung des Entwurfs wird unmißver
ständlich ausgedrückt, daß künftig diese Terrormaß
regel in allen nur möglichen Fällen rigoros und noch 
weitergehend als unter dem Hitlerfaschismus anzuwen
den ist. Dort heißt es':

„Das Ziel der Vorschrift (§ 90 des Entwurfs) ist es, die 
Anordnung der Sicherungsverwahrung g e g e n j e d e n  
H a n g t ä t e r  zu gewährleisten. Nach den §§ 20a, 42e 
StGB bedeutet die Verurteilung als gefährlicher Gewohn
heitsverbrecher noch nicht die Anordnung der Sicherungs
verwahrung. N a c h  d e m  E n t w u r f  s o l l  d a s  
a n d e r s  w e r d e n .  Die Verurteilung als Hangtäter 
nach § 89 zieht z w i n g e n d  die Anordnung der Siche
rungsverwahrung nach sich. . . . Diese Regel kennt auch 
keine Ausnahme . . ,“26

25 Vollständig außer Betracht bleiben ln unserem Zusam
menhang die Unterbringung in einer Heil- oder Pflegeanstalt 
sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, deren 
spezielle Problematik die rechtspolitisohe und' ideologische 
Grundrichtung des Entwurfs nicht unmittelbar berührt.

26 Begründung, a. a. O., S. 90. (Sperrungen vom Verfasser.)
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